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Zum Problem der Integration in der beruflichen 
Erwachsenen bi Id u ng 

Die Autoren definieren Integration. Als entscheidendes 
Kriterium stellen sie dabei die Rationalität heraus. Für die 
curriculare Integration von Erwachsenenbildung werden An­
satzpunkte, die nur für die berufliche Erwachsenenbildung 
spezifisch sind und solche, die für alle Bildungsbereiche 
gleichermaßen bedeutsam sind, herausgestellt und der Kritik 
unterworfen. Auf der Grundlage einer von Habermas vor­
geschlagenen Kategorislerung von Wissensbereichen wird ver­
sucht, Grundzüge eines Integrationskonzepts für die berufliche 
Weiterbildung zu entwerfen. 

1. Zum Integrationsbegriff und zur Begründbarkeit von 
Integrationsforderungen 

Integration ist eine bestimmte Art der Zusammenfügung, der 
Verbindung oder Verschmelzung verschiedener Prozesse oder 
Systeme. Konstitutives Merkmal der Integration ist, daß sie 
mit der Absicht vollzogen wird, die Leistungen verschiedener 
Prozesse oder Systeme durch deren Verbindung zu verändern 
und dadurch zu verbessern. 

Drei Grundformen der Integration können idealtypisch unter­
schieden werden: 

Typ 1: Durch den Integrationsprozeß wird nur eine Leistung 
gesteigert, die ihrer Art nach zuvor von den noch nicht inte­
grierten Systemen oder Prozessen ebenfalls erbracht wurde. 
Wenn z. B. zwei Autofirmen fusionieren, werden sie auch nach 
der Fusion weiterhin Autos produzieren. Durch die Fusion ge­
lingt aber möglicherweise eine preisgünstigere Produktion 
und der Gesamtgewinn beider Firmen kann sich hierdurch er­
höhen. Inhaltlich bleibt hier die Leistung gleich, nur quantita­
tiv wird sie verbessert. 

Typ 2: Durch die Integration wird die Leistung inhaltlich ver­
ändert, und hierdurch werden Ziele erreicht, die von den vor­
her getrennten Prozessen oder Systemen nicht erreicht oder 
sogar nicht einmal angestrebt werden konnten. Ein Beispiel 
hierfür wäre die europäische Integration, bei der nicht nur die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der beteiligten Volkswirt­
schaften größer werden kann, sondern auch Frieden, Sicher­
heit und internationale Verständigung fallen als "beabsich­
tigte Nebenprodukte" der Integration an. 

Typ 3: Durch den Integrationsprozeß wird es möglich, daß das 
integrierte System sich von etablierten Zielsetzungen der ehe­
mals getrennten Prozesse oder Systeme emanzipieren kann 
und in die Lage versetzt wird, auf Zielsuche zu gehen. Hierbei 
wird vorausgesetzt, daß die neuen Ziele und vielleicht auch 
die neuen Leistungen inhaltlich noch gar nicht bewußt sind, 
wenn die Integration angestrebt wird. Nur das Ungenügen 
traditioneller Zielsetzungen wird allgemein in den beteiligten 
Systemen oder Prozessen empfunden. Ein Beispiel hierfür 
wäre die integrierte Gesamtschule, in der sich vielerleiverbindet: 

Die Hoffnung, ein durchlässigeres Bildungssystem zu schaffen; 
die Hoffnung, Curricula anbieten zu können, die den ideolo­
gischen Rahmen traditioneller Curricula sprengen; und 
schließlich: die Hoffnung, im Vollzug der Curriculumkonstruk­
tion auf neue Bildungsziele zu stoßen, mit deren Hilfe das 
Unbehagen an dem überkommenen Ziel katalog verringert 
werden kann. 

Die Unterscheidung dieser Typen ist insofern wichtig, als mit 
ihrer Hilfe nachgewiesen werden kann, daß es außerordent­
lich verschiedene Typen der Begründung von Integrations­
forderungen geben kann. Während für Typ 1 die Integrations­
forderung präzise begründet wird, kann die Integrationsforde­
rung bei Typ 3 im Grunde nur durch die Hoffnung begründet 
werden, ein mehr oder minder präzises Unbehagen an einer 
Situation zu überwinden, die vor dem Integrationsprozeß be­
stand oder besteht. Dementsprechend kann man von positiven 
oder kritischen Begründungen von Integrationsforderungen 
sprechen: Positiv ist die Begründung dann, wenn die Ziele 
des Integrationsprozesses genau benannt werden können 
und auch genau prognostiziert werden kann, in welcher Weise 
sie durch den Integrationsprozeß besser erreicht werden kön­
nen. Kritisch ist die Begründung einer Integrationsforderung 
dann, wenn nur gesagt werden kann: "So geht es nicht wei­
ter, wir müssen es anders versuchen. Um es anders ver­
suchen zu können, müssen wir Systeme mit höheren Frei­
heitsgraden schaffen, die eine gewisse Chance in sich bergen, 
daß man sich von überkommenen Traditionen und Hand­
lungsweisen lösen kann, deren negative Folgen allerdings 
analysierbar und bekannt sind." 

2. Zur Begründung von Integrationsforderungen im 
Bildungsbereich 

Das Beispiel der integrierten Gesamtschule zeigt, daß die 
Begründungstypen von Integrationsforderungen im Bildungs­
bereich zahlreiche kritische Elemente enthalten können. Der 
Grund hierfür kann in der gegenwärtigen Lage der Curricu­
lumdiskussion gesehen werden. Dies soll im folgenden deut­
lich gemacht werden. 

Im Zentrum der Curriculumproblematik 
steht die Setzung von Bildungszielen und 
ihr e Beg r ü n dun g. Versuche der Begründung von Bil­
dungszielen gingen bisher davon aus, daß es möglich sein 
müsse, mit Hilfe von Situationsbeschreibungen herauszube­
kommen, durch welche Fähigkeiten sich Personen in Hand­
lungssituationen bewähren können, auf die sie durch Lernen 
vorbereitet werden. 

Eine solche Strategie der Begründung von Lernzielen ist nur 
dann relatiV einfach, wenn Situationen gleichsam "naturge­
geben" sind und mit Hilfe von intersubjektiv eindeutigen Be­
griffen beschrieben werden können. In diesem Fall sind Situa­
tionen relativ unabhängig von der Interpretationsleistung der 
Handelnden in den Situationen. Dies kann jedoch nur für sehr 
spezielle Situationen angenommen werden: Vor allem beim 
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Umgang mit technischen Apparaturen, deren Funktionsweise 
eindeutig feststeht, wird von dem Personal, das diese Appa­
raturen bedient, eine eindeutige Leistung gefordert. In dem 
Moment aber, wo Situationen nicht mehr nur durch das Ver­
hältnis von Menschen zu technischen Systemen allein charak­
terisiert sind, wird die Situation wesentlich komplexer. Nicht 
mehr allein das Interesse ein e s Handelnden und sein Wissen 
von den physikalischen Eigenschaften eines technischen Ap­
parates definieren die Situation, sondern unterschiedliche 
Interessen, Qualifikationen und damit unterschiedliche Inter­
pretationsleistungen von interagierenden Personen müssen 
bei der Definition der Situation berücksichtigt werden. Die 
Situation als Ausgangspunkt der Begründung von Bildungs­
zielen wird damit wesentlich schwieriger handhabbar. Die 
Auseinandersetzung um ihre Abgrenzung, um die Einbezie­
hung des einen oder anderen Elements als konstitutives Ele­
ment einer Situation wird notwendig. 

Welchen Verlauf eine solche Auseinandersetzung nimmt, 
hängt nun von zahlreichen Faktoren ab: 

o vom Vorwissen der Beteiligten und von dem Grade, zu 
dem dieses Vorwissen bei den Beteiligten identisch ist; 

o von den Interessen der Beteiligten an einer bestimmten 
Situationsdefinition und von dem Grade, zu dem diese 
Interessen identisch sind; 

o von der Fähigkeit der Beteiligten, ihr Vorwissen und ihre 
Interessen bei der Auseinandersetzung um die Situations­
definition durchzusetzen, wenn es darum geht, aus dieser 
Definition Bildungsziele herzuleiten. 

Je nachdem, wie die Konstellation dieser Faktoren in dem 
einen oder anderen Bildungsbereich beschaffen ist, kommt es 
dort zu rigiden, traditionellen und irrationalen Situationsdefi­
nitionen oder dazu, daß eine hohe Flexibilität der Bestimmung 
der Situationselemente aufgrund einer genauen Reflexion an­
stehender Traditionen bewiesen wird. Hierdurch kann der 
Grad der Rationalität erhöht werden, der in die Situations­
definition investiert wird. 

Nun ist es nicht überall und schlechthin möglich, eine abso­
lute Rationalität in der Definition von Situationen für Zwecke 
der Curriculumkonstruktion zu erreichen. Vielmehr ist es oft 
so, daß nur die Hoffnung die Beteiligten leiten kann, ein Un­
behagen an früheren Situationsdefinitionen zu überwinden, 
das gegenwärtig artikuliert wird. Überall, wo dies der Fall ist, 
dürfte es kaum möglich sein, in der Curriculumkonstruktion 
auf formale Kriterien der Rationalität von Situationsdefinitio­
nen zurückzugreifen. Worin die Irrationalität oder Rationalität 
der Situationsdefinition im Einzelfall besteht, kann dann nur 
noch mit Hilfe konkreter Beispiele deutlich gemacht werden. 
Ein solches Beispiet wollen wir hier vorführen. 

Eine rigide und irrationale sowie traditionelle Situationsdefi­
nition, aus der man ein Curriculum für die Verkehrserziehung 
herleiten könnte, wäre die folgende: Man geht vom System 
"Mensch-Auto" aus und untersucht, welche Bedienungser­
fordernisse ein Auto angesichts einer vom Werk her in der 
Bedienungsanleitung definierten Leistungsfähigkeit hat und 
man geht weiterhin von der gegenwärtigen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung bezüglich des Straßenverkehrs aus. Hieraus 
deduziert man ein Curriculum, das mit der Straßenverkehrs­
ordnung und mit den technischen Eigenschaften von Kraft­
fahrzeugen vertraut macht sowie zur "Einschleifung" von Fä­
higkeiten führt, ein Kraftfahrzeug reaktionsschnell und reak­
tionssicher unter verschiedenen Umständen zu steuern. 

Durch eine solche Verkehrserziehung, die in der Regel erst 
an läßlich des ErVilerbs eines Führerscheins nach Vollendung 

des 18. Lebensjahrs einsetzt, können jedoch bestimmte ge­
genwärtig problematische Entwicklungen nicht beeinflußt wer­
den.: Das Auto ist zum Statussymbol und zum Medium der 
Statusdemonstration und Machtausübung geworden. Es dient 
zunehmend als Surrogat von Freiheiten, die in der beruflichen 
und in der privaten Sphäre vieler Personen verlorengegangen 
sind. Hieraus resultiert ein starker Zuwachs der Verkehrs­
dichte, eine stark steigende Tendenz der Verkehrsunfallzah­
len, der Luftverschmutzung durch Autoabgase und der Lärm­
belästigung durch den Straßenverkehr. 

Würde man für die Verkehrserziehung nun von einer ganz 
anderen Situationsdefinition ausgehen, dann wäre hieraus 
möglicherweise ein wesentlich rat ion ale res Curriculum 
zu gewinnen: Die Situation könnte z. B. das gesamte Ver­
kehrssystem sowie die psychischen und sozialen Bedingun­
gen mitumfassen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Bedienung von Autos heute zum Problem geworden sind. 
Das Curriculum, das aus einer solchen ausgeweiteten Situa­
tionsdefinition für die Verkehrserziehung zu gewinnen wäre, 
würde eben nicht nur die technischen und sozialen Fertigkei­
ten vermitteln, ein Auto verkehrsgerecht und unfallfrei zu 
steuern. Es würde überdies Einstellungen vermitteln, die zu 
einer vermehrten Benutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel 
(ohne Luftverschmutzung), zum Bewußtwerden der eigenen 
Irrationalität im Versuch der Statusdemonstration durch das 
Auto und zu einer Internalisierung der "öffentlichen" Verant­
wortung des Autofahrers führen könnten. Weiterhin könnte 
eine solche Verkehrserziehung auf die Probleme hinweisen, 
die den Verlust bestimmter Freiheiten im Beruf und in der 
Privatsphäre erzeugen. 

Die höhere Rationalität der zuletzt genannten Situations­
definition wird in diesem Beispiel durch den Unterschied 
charakterisiert, der bezüglich der Einbeziehung gesellschaft­
licher Entwicklungen in die Situationsdefinition besteht. Diese 
gesellschaftlichen Entwicklungen tangieren bekanntlich zu­
nehmend individuelle Interessen einzelner Personen und 
kollektive Interessen gesellschaftlicher Gruppen, so daß 
es im Sinne einer wünschenswerten gesellschaftlichen 
Entwicklung irrational ist, die oben genannten Aspekte des 
Verkehrsproblems in der Verkehrserziehung zu vernachlässi­
gen. Hingegen ist es rational, sie in. die Verkehrserziehung 
einzubeziehen. 

Integrationsforderungen im Bildungsbereich zeichnen sich 
hiernach oft dadurch aus, daß sie durch die Hof f nun g 
begründet werden, es könne durch Verbindung bestimmter 
Systeme und Prozesse möglich sein, die ins g es amt in 
diesen Systemen und Prozessen vorhande­
ne Rationalität und Effektivität zu vergrö­
ß ern. Dabei bemißt sich der Grad an investierter Rationali­
tät an dem Grade der Reflexion einer Einbeziehung von tech­
nischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Inter­
esse von Individuen und Gruppen zunehmend tangieren. 

Rationalität in der Curriculumkonstruktion setzt deshalb auch 
die Re f I e x ion und Be wer tun g solcher Interessen 
voraus und dringt hierdurch in einen Bereich ein, der durch 
ein formales Verständnis von Rationalität nicht mehr abge­
deckt werden kann. Der f 0 r mal e Begriff der Rationalität 
setzt nämlich voraus, daß eine "vernünftige" Reflexion und 
Abwägung von Interessen nicht möglich sei, sondern daß es 
nur möglich sei, bei gegebenen Interessen und aus ihnen 
abgeleiteten Zielen einen gegebenen Vorrat von "Mitteln" so 
zur Erreichung verschiedener Ziele einzusetzen, daß diese 
insgesamt optimal realisiert werden können: Da ein solcher 
Begriff von "instrumenteller" Rationalität jedoch - wie das 
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oben aufgeführte Beispiel zeigt - für die Formulierung von 
curriculum relevanten Situationsdefinitionen nicht hinreicht, 
muß im Bereich der Curriculumdiskussion mit einem weiter­
gehenden Begriff der Rationalität operiert werden. 

Hierin liegt die spezifische Chance und zugleich auch das 
spezifische Dilemma von Begründungen der Integrationsfor­
derungen im Bildungsbereich. Dort, wo die Interessen der an 
der Situationsdefinition beteiligten konvergieren und wo sie 
ein allgemeines gesellschaftliches Interesse repräsentieren, 
dürfte die Einbeziehung zusätzlicher Elemente in die Situa­
tionsdefinition unproblematisch sein. Sind die Interessen aber 
divergent und verschieden mächtig und repräsentiert das 
mächtigere Interesse keineswegs ein öffentliches oder Ge­
samtinteresse, dann kann es zu Situationsdefinitionen kom­
men, die als Instrument der Herrschaft von mächtigeren über 
weniger mächtige Interessen bei der Curriculumkonstruktion 
gebraucht werden können. 

Dieser Gesichtspunkt ist für die weitere Diskussion unseres 
Problems von hervorragender Bedeutung. Bezeichnet man 
nämlich die zusätzliche Berücksichtigung von Situationsele­
menten, die durch eine bestimmte Integration möglich wird, 
als "Integrationsleistung", dann kann diese Inte­
grationsleistung in verschiedener Weise von einer möglichen 
Integrationsleistung abweichen, die im öffentlichen Interesse 
wünschenswert ist. Mit anderen Worten: Jeder Integrations­
prozeß hat eine bestimmte Integrationsleistung ; ob diese je­
doch gesellschaftstheoretisch gerechtfertigt werden kann, d. h. 
durch Reflexion auf ein öffentliches Interesse, ist eine Frage, 
die jeweils geprüft werden muß. 

3. Zur Kritik gegenwärtiger Berufsbildung und beruflicher 
Erwachsenenbildung 

Zwei Ansatzpunkte der Kritik gegenwärtiger beruflicher Er­
wachsenenbildung können sinnvoll getrennt werden: 

o Ansatzpunkte, die nicht nur die berufliche Erwachsenen­
bildung allein betreffen, sondern in fast allen Bildungsbe­
reichen gleich bedeutsam zu sein scheinen und 

o Ansatzpunkte, die für die berufliche Erwachsenenbildung 
spezifischer sind. 

Allgemeine Ansatzpunkte 

Grundsätzlich besteht in der Curriculumkonstruktion das Pro­
blem, die Situationen, von denen man ausgeht, auf einem 
Komplexitätsniveau zu definieren, das es erlaubt, Lernziele 
herzuleiten, die dem Vorwissen der Adressaten eines Curri­
culum angemessen sind. Dieser "didaktische" Gesichtspunkt 
führt dazu, daß man vor allem in frühen Bildungsprozessen 
(Primarstufe, Sekundarstufe) von sehr einfachen Situations­
definitionen ausgeht. Deren Einfachheit besteht oft darin, daß 
die Situationsdefinition in der politischen Öffentlichkeit nicht 
kontrovers ist und in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ge­
sicherten Erkenntnissen entspricht. Dies bedeutet, daß aus 
solchen "einfachen" Situationsdefinitionen sowohl politische 
wie auch wissenschaftliche Minderheitsmeinungen ausgeblen­
det werden. Hierdurch wird eine zeitliche und inhaltliche Di­
stanz zwischen dem öffentlichen und wissenschaftlichen 
Problembewußtsein hergestellt. 

Mit dem Trend zur Einfachheit der Lernzieldefinitionen, der 
didaktisch sicherlich gewisse Vorteile hat, korreliert jedoch 
der Trend zur Ausblendung normativer Problemaspekte zu­
gunsten technischer und sozialtechnischer Problemaspekte. 
Normative Aspekte von Problemen weisen nämlich in der 
Regel einen höheren Komplexitätsgrad als die technischen 

Problemaspekte auf. Dieser höhere Komplexitätsgrad besteht 
in erster Linie in der Notwendigkeit, einzelnen normativen 
Kategorien durch Diskussion nachzuspüren, sie auf ihren hi­
storischen Hintergrund zu beziehen und das gesamte Feld 
ihrer Bedeutung abzuklopfen. 

Diese Notwendigkeit besteht im Bereich der Technik weit 
weniger. Dort wird zunehmend und überwiegend mit Be­
griffen und Definitionen gearbeitet, deren Bedeutung klar ist 
und in der wissenschaftlichen wie politischen Öffentlichkeit 
häufig auch einhellig anerkannt wird. Wenn es daher in der 
didaktischen Aufbereitung komplexer Problemstrukturen dar­
um geht, die Möglichkeiten der Vereinfachung zu prüfen, 
werden in der Regel die nonnativen Problemaspekte vernach­
lässigt. Man realisiert hierbei den Vorteil eines reproduzier­
baren Vokabulars, das leichter im Gedächtnis zu behalten ist. 

Spezifische Ansatzpunkte 
Spezifischer für die Berufsbildung und berufliche Erwachse­
nenbildung sind (gegenüber dem oben aufgeführten "omni­
präsenten" Mechanismus) nun folgende: 

o Soweit das Curriculum der Berufsbildung höhere Qualifi­
kationen zu vermitteln hat, geht es überwiegend von Situa­
tionsdefinitionen aus, die weniger vom praktischen Pro­
blem als von der Tradition bestimmter Wissenschaften her 
legitimiert werden können. 

o Soweit das Curriculum darauf beschränkt ist, mittlere oder 
geringe Qualifikationen zu vermitteln, geht es überwiegend 
von einer Situationsdefinition aus, die von der Struktur 
innerbetrieblicher Arbeitsteilung determiniert ist. 

Beide Thesen werden im folgenden zu illustrieren sein. 

Es gibt heute kaum Bildungsbereiche, in denen höhere Quali­
fikationen vermittelt werden, in denen sich die Curricula nicht 
an realitätsfernen "Situationsdefinitionen" orientieren, die in 
der Tradition bestimmter Fachdisziplinen definiert werden. 
Dieses Problem, das auch in der beruflichen Erwachsenenbil­
dung auftaucht, hat seine Ursache jedoch an anderem Ort: 
Nämlich in der Organisation von Forschung und Lehre, die 
dem Bildungswesen als Lieferant wissenschaftlich aufbereite­
ten Problemmaterials vorgeschaltet ist. Die Bemühungen, an 
den Hochschulen interdisziplinäre Forschungs- und Lehrein­
richtungen zu schaffen, sind bisher, bis auf wenige Ansätze, 
erfolglos geblieben. Das Eigeninteresse der Fakultäten, abge­
grenzt von anderen weiter zu existieren, dominiert auch heute 
noch. Der Grund mag in der spezifischen Karrierestruktur 
universitärer Biographien liegen. Die Folge ist, daß die Bil­
dungsangebote - soweit sie von Universitätsabsolventen ohne 
besondere pädagogische Ausbildung vermittelt werden - in 
der Sprache einzelner wissenschaftlicher Disziplinen darge­
boten werden, die es häufig nicht gestattet, praktische Pro­
bleme aus der möglichen Zukunft der Lernenden im Hinblick 
auf strategisches Handeln zu analysieren. Unter der unreflek­
tierten Voraussetzung, daß die Anwendung des auf der Uni­
versität Gelernten praktisch anwendbar sei, wird ein Wissen 
vermittelt, das zwar in die Struktur wissenschaftlicher Argu­
mentaiion, aber nur selten in die Möglichkeit einführt, eigene 
Interessen und Probleme der Lernenden in den Kategorien 
der vermittelten Fächer zu artikulieren bzw. zu formulieren. 
Andere Kombinationen von Problemaspekten als die durch 
die Fachstruktur vorgeschriebenen, lernt man hierbei kaum zu 
bedenken. 

Zwei mögliche Folgen resultieren hieraus: Wenn der sich be­
ruflich Weiterbildende selbst bereits akademisch ausgebildet 
ist, wird er durch eine solche Weiterbildung zurückgeholt in 
den Bereich praxisferner Theorie, die ihm. eine gewisse Di-
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stanz zur Arbeitssituation ermöglicht, wobei jedoch gleich­
zeitig der Zugang zur Praxis auf den Sektor beschränkt bleibt, 
der innerhalb der jeweiligen Fachdisziplin vordefiniert ist. 

Hat der Lernende jedoch keine universitäre Ausbildung, dann 
wird er häufig das Lernangebot in der Sprache der Wissen­
schaft als zu praxisfremd und zu theoretisch ablehnen, weil 
er intuitiv spürt, daß seine eigenen Lebensprobleme auf der 
Basis des Dargebotenen kaum zutreffend analysiert werden 
können. Tritt zu diesem Problem noch das Ressentiment 
gegen die "höhere Bildung" hinzu, und vermischt sich dieses 
Ressentiment mit der Angst, innerhalb einer wissenschafts­
systematisch angelegten Weiterbildung aus Mangel an ent­
sprechender Vorbildung zu versagen, dann bleibt eine allein 
akademische berufliche Weiterbildung erfolglos. 

Ein ganz anderes Syndrom kann im Zusammenhang mit der 
Vermittlung niedriger und mittlerer Qualifikationen im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung beobachtet werden. 
Ein großer Teil der beruflichen Ausbildung und der unter­
nehmensbezogenen beruflichen Weiterbildung findet be­
kanntlich heute in den Betrieben und Unternehmen statt und 
wird von diesen organisiert. Soweit die Kosten für eine solche 
Ausbildung und Weiterbildung von den Unternehmen und 
Betrieben selbst aufgebracht werden, ist es verständlich, daß 
diese Bildungsaufwendungen in erster Linie als Investition 
verstanden werden, deren Ertrag zum Betriebs- bzw. zum 
Unternehmenserfolg beitragen soll. 

Überall dort, wo nun mittlere oder geringere Qualifikationen 
vermittelt werden, ist anzunehmen, daß die innerbetriebliche 
Funktion der Lernenden auf bestimmte Teilfunktionen im Pro­
duktionsprozeß beschränkt ist. Dementsprechend organisiert 
man in der beruflichen Bildungspraxis die Bildungsangebote 
so, daß mit ihrer Hilfe möglichst nur die Qualifikationen ver­
mittelt werden, auf deren Basis gerade noch die Rollen­
erwartungen erfüllt werden können, die formell für bestimmte 
Positionen im Produktionsprozeß definiert werden können . 
Hierdurch werden die Kosten der beruflichen Aus- und Wei­
terbildung minimiert. Weitergehende Qualifikationen als die­
jenigen, die kurzfristig und absehbar produktionsnotwendig 
sind, werden in der Regel nicht vermittelt. Die Situations­
definition, die solchen Curricula explizit oder implizit voran­
geht, ist daher genau auf die Anforder"ungen beschränkt, die 
die "Tätigkeit" im Produktionsprozeß mit sich bringt. Die be­
rufliche Aus- und Weiterbildung ist in diesem Sinne rein 
"tätigkeitsbezogen" . Sinn und Zweck dieser Tätigkeiten 
stehen außerhalb der Diskussion und werden VOn denjenigen 
definiert, die das Produkt dieser Tätigkeiten marktmäßig ver­
werten . 

Praktisch wird die Beschränkung des betrieblichen Bildungs­
angebots in der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf tätig­
keitsspezifische Bildung dadurch realisiert, daß die Planung 
der Bildungsangebote und die Planung der Teilnahme an Ver­
anstaltungen bei bestimmten Abteilungen der Unternehmen 
zentralisiert sind. Was angeboten wird und wer an bestimm­
ten Angeboten partizipieren kann, bestimmen in der Regel 
nicht die potentiellen Teilnehmer an Weiterbildungsveranstal­
tungen, sondern die Personalabteilungen und die Bildungs­
abteilungen (falls es solche gibt) im Zusammenwirken mit 
den übrigen betrieblichen Abteilungen. Viele Personen (ca. 
50 %-95 %) werden hierdurch von der Teilnahme an inner­
betrieblicher beruflicher Weiterbildung ausgeschlossen. 
terhin kann beobachtet werden, daß ein Dialog zwischen Leh­
renden und Lernenden und zwischen den Lernenden selber 
nur in Veranstaltungen stattfindet, in denen Angehörige der 

gleichen hierarchischen Ebene (meistens des Managements) 
vertreten sind . Eine überbetriebliche Kommunikation oder 
eine Kommunikation, die über bestimmte Abteilungen und 
Funktionen hinausreicht, und die so zu einer Erweiterung des 
Problem-Artikulationspotentials bei den Lernenden führen 
könnte, wird häufig verhindert oder vermieden. 

Dies wäre nun nicht problematisch, wenn nicht der Erfah­
rungshorizont der einzelnen durch die Kommunikations- und 
Kontrollstruktur auf den meisten Positionen des Erwerbs­
lebens stark eingegrenzt wäre. Die Inhaber solcher Positionen 
haben außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit häufig kaum 
Chancen, der arbeitsplatzspezifischen Horizontverengung 
durch kompensierende Bildungs- bzw. Erfahrungsangebote zu 
entgehen. Die Folge ist, daß beim Lernenden ein Weltbild 
entsteht, das dem Modell betrieblicher Arbeitsteilung nach­
gebildet ist. Das Praxisverständnis der Lernenden wird auf 
die erlernten Funktionsbedingungen und Loyalitätsmuster 
innerbetrieblichen Handeins eingeschränkt. Generell wird 
hierdurch vor allem auf unteren hierarchischen Ebenen ein 
Mangel an Ideen bezüglich der Alternativen politischer, pri­
vater und beruflicher Existenz erzeugt. Dieser Mangel bleibt 
nicht selten auch dann noch bestehen, wenn es einzelnen ge­
lungen ist, aufzusteigen. 

Beide Eigenschaften der beruflichen Weiterbildung - die 
Einengung der Perspektive auf das Praxisverstäildnis einer 
Fachdisziplin der Universität und die Einengung des Praxis­
verständnisses auf eng begrenzte konkrete Tätigkeitsanforde­
rungen isolierter Arbeitsplätze - führen nun dazu, daß Er­
fahrungen aus verschiedenen Lebensbereichen (des Betriebes 
und außerbetrieblicher Sphären) kaum kompetent aufeinan­
der bezogen werden können. So hat zum Beispiel die 
Schwierigkeit, familiale und politische Probleme mit Hilfe der 
im Bereich der Erwerbstätigkeit und des Betriebes möglichen 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu analysieren, zur Folge, daß 
Zusammenhänge der drei Bereiche - Familie, Politik und 
Arbeit - häufig übersehen werden. Das Verhalten im Fami­
lienverband und das Verhalten im Zusammenhang von Wil­
lensbildungsprozessen innerhalb VOn Kleingruppen - auch im 
Betrieb - gilt als reine Privatsache. 

Dies hat innerbetrieblich zweifellos den Vorteil , daß abhängig 
Beschäftigte keine hohen Ansprüche an die Legitimation von 
Organisationsentscheidungen stellen. Da immer befürchtet 
werden muß, daß solche Legitimationsforderungen vor allem 
im Bereich hoch standardisierter Tätigkeiten zur Verringerung 
der Effizienz betrieblichen Handeins führen können, bewirkt 
schon der Investitionscharakter innerbetrieblicher Aus- und 
Weiterbildung, daß existentielle Probleme von einzelnen und 
Gruppen kaum zum Gegenstand beruflicher Weiterbildungs­
prozesse gemacht werden. 

4. Die Forderung nach Integration der Vermittlung von nomo­
logischem Wissen, funktionalistischem Wissen und prak­
tisch folgenreichem Wissen als Grundlage für Integrations­
forderungen, die sich auf die berufliche Erwachsenen­
bildung richten 

Ein brauchbares Integrationskonzept angesichts der Kritik, 
die oben an der gegenwärtigen Praxis beruflicher Aus- und 
Weiterbildung geübt wurde, existiert noch nicht. Wir müssen 
uns daher mit dem Versuch , eine Skizze möglicher Integra­
tion zu liefern, begnügen. Hierbei schließen wir uns an ein 
Argument von Habermas an, das er in seiner Auseinander­
setzung mit Niklas Luhmann über die Leistung der System-
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forschung verwandte (Habermas / Luhmann, 1971, S. 280). Er 
betont dort die Notwendigkeit, 

"daß wir uns der Strukturen vergewissern, innerhalb deren wir 
(a) technisch verwertbares Wissen, einschließlich nomologischen 

Wissens erwerben (und erweitern, d. h. wissenschaftliche und 

technische Fortschritte machen) können ; (b) funktionalistisches 

Wissen erwerben (und erweitern, d. h. Strategien und Steue­

rungsmechanismen verbessern) können und (c) praktisch folgen­

reiches Wissen erwerben (und erweitern, d. h. in emanzipato­

rische Aufklärungsprozesse umsetzen) können." 

Wir halten die hier von Habermas vorgeschlagene Kategori­
sierung von Wissensbereichen, die man auch als Qualifika­
tionsbereiche deuten kann, im Zusammenhang mit der Dis­
kussion des Integrationsproblems für außerordentlich frucht­
bar. Mit ihrer Hilfe scheint es nämlich möglich zu sein , bei der 
Definition von Situationen als Ausgangspunkt einer Curri­
culumkonstruktion für den Bereich beruflicher Aus- und 
Weiterbildung jeweils drei Ebenen gleichzeitig zu reflektie­
ren : die Ebene des wissenschaftlich-technischen Fortschritts , 
die Ebene des gesellschaftlichen Fortschritts (im Sinne der 
Steigerung der Steuerungskapazität gesellschaftlicher Sy­
steme, die auf Lernprozesse im Rahmen strategischen Han­
delns und soziotechnischen Planens zurückgeht) und schließ­
lich die Ebene einer emanzipatorischen Veränderung von 
Institutionensystemen, die auf Lernprozesse gegenüber Ideo­
logien zurückgehen (vgl. Habermas/Luhmann, 1971 , S. 276) . 
Wir meinen, daß eine g lei c h z e i t i geR e f I ex ion 
dieser drei Ebenen in nahezu allen Si­
tuationsanalysen, die der Curriculum­
konstruktion vorangehen, unverzichtbar 
ist. Die Fragen, die im folgenden geprüft werden müssen, 
sind daher 
1. ob diese Forderung durch Verschmelzung der gegenwärti­

gen Curricula beruflicher Erwachsenenbildung mit den 
Curricula anderer Bildungsbereiche einzulösen ist bzw. 

2. ob sie durch Verschmelzung gegenwärtiger Institutionen 
beruflicher Erwachsenenbildung mit anderen Institutionen 
unseres gegenwärtigen Bildungswesens einzulösen ist. 

1. Verschmelzung von Curricula 
Grundsätzlich kann zur Verschmelzung von verschiedenen 
Curricula vermutet werden, daß die Integrationsleistung, die 
hierbei möglich ist, davon abhängt, in welcher Weise die Ele­
mente der Situationen, die Ausgangspunkt bei der Konstruk­
tion dieser verschiedenen Curricula waren, si n n voll auf­
einander bezogen werden können. Die Sinnkriterien, um die 
es hier ginge, sind identisch mit den Kriterien der Rationali­
tät, über die oben bereits gesprochen wurde. Der Vorschlag 
von Habermas, an den wir oben anknüpfen, hat nun den Vor­
teil, daß er Prozesse der Curriculumkonstruktion auszuschlie­
ßen scheint, innerhalb deren es gar nicht erst zur Analyse 
und Bewertung verschiedener Interessen kommen kann. Sein 
scheinbarer Nachteil liegt jedoch darin, daß er es nicht erlaubt, 
ohne Inspektion des konkreten einzelnen Curriculum zu 
Empfehlungen zu gelangen, die beispielsweise dahin gingen, 
alle existierenden Curricula auf dem Gebiet der Elektronik 
mit allen existierenden Curricula auf dem Gebiet der Organi­
sationssoziologie zu verschmelzen. Dies kann in dem einen 
oder anderen konkreten Fall sinnvoll sein: Wenn nämlich bei­
spielsweise durch Anwendung e'lektronischer Datenverarbei­
tung Organisationsstrukturen von Unternehmungen möglich 
werden, durch die bestimmte Lebensinteressen der davon 
Betroffenen wesentlich gefährdet werden. Grundsätzlich kann 
man aber hieraus nicht deduzieren, daß eine solche Ver­
schmelzung in allen Fällen und immer sinnvoll wäre. Die 
Integrationsforderung für die berufliche Erwachsenenbildung 

muß daher anders als in Termini oder Kategorien existie­
render Curricula formuliert werden. Die Möglichkeit, schlecht­
hin und für alle Zeiten zu empfehlen, bestimmte existierende 
Curricula miteinander zu verbinden, besteht hiernach nicht. 
Es geht vielmehr darum, den Planungsprozeß, der der Kon­
struktion des einzelnen Curriculum vorausgeht, in besonderer 
Weise zu organisieren. Innerh<;llb dieser Planungsprozesse 
müssen nämlich - würde man Habermas folgen - die Inter­
essen der Beteiligten im Prozeß der Situationsdefinition eine 
Chance zur ausführlichen Artikulation und gegenseitigen Ab­
stimmung haben. Erst dann läßt sich die eine oder andere 
I ntegrationsforderungsinnvoll begründen . 

2. Ver s c h m e I z u n g von Ins t i tut ion e n 
Bezüglich einer Integration der Institutionen beruflicher Er­
wachsenenbildung mit anderen Institutionen des existieren­
den Bildungswesens gilt ähnliches: Wenn andere Institutionen 
des Bildungswesens im Dienste des gleichen Interesses 
stehen wie die Institutionen der beruflichen Erwachsenen­
bildung, dann kann durch eine Integration der beruflichen 
Erwachsenenbildung mit diesen Institutionen eine Integra­
tionsleistung erbracht werden, die dem eingangs definierten 
Typ 1 der Integration entspricht. Das heißt : Die Leistung der 
beruflichen Erwachsenenbildung wird durch die Integration 
vom Typ 1 möglicherweise quantitativ gesteigert. Sie bleibt 
aber inhaltlich unverändert; hierdurch könnte sie weiterhin 
der Kritik ausgesetzt sein , die im vorigen Kapitel ansatzweise 
formuliert wurde. 

Trifft diese Kritik auf Institutionen der beruflichen Erwachse­
nenbildung zu, dann geht es bei ihrer Integration mit anderen 
Bildungsinstitutionen darum, die Chance zu institutionalisie­
ren, daß bei der Planung von Curricula das Vorwissen und 
die Interessen derjenigen berücksichtigt werden, die aus dem 
Qualifizierungsprozeß Nutzen ziehen oder in anderer Weise 
von ihm betroffen sein können : z. B. wäre es sinnvoll, auch 
diejenigen an der Planung zu beteiligen, die zwar einen An­
spruch auf Weiterbildung im Sinne des Bürgerrechts auf Bil­
dung haben, aber bisher von Weiterbildung ausgeschlossen 
waren. Eine solche Integration ist aber dann noch nicht ge­
geben, wenn neue Formen der Arbeitsteilung zwischen exi­
stierenden Institutionen gefunden werden, die nur dazu die­
nen., den gemeinsamen Vorrat an Referenten dort einzu­
setzen, wo diese ihrer Ausbildung nach am besten qualifi­
ziert sind. Genau dieser Integrationstypus scheint aber gegen­
wärtig - soweit überhaupt integriert wird - zu dominieren. 
Bestimmte Bereiche beruflicher Erwachsenenbildung, die bis­
her innerbetrieblich angeboten wurden, werden an über­
betriebliche oder außerbetriebliche Institutionen mit dem Ziel 
abgegeben, sich in der innerbetrieblichen beruflichen Erwach­
senenbildung auf Bereiche spezialisieren zu können, für die 
es außerhalb des Betriebs keinerlei Fachkompetenz gibt. Im 
Endeffekt bedeutet dies für die innerbetriebliche berufliche 
Erwachsenenbildung, daß sie noch mehr als zuvor tätigkeits­
spezifisch ausgerichtet wird . Der Vorteil , der hier nebenbei 
realisiert wird, ist der, daß diese Erwachsenenbildung unter 
Wahrung des Betriebsgeheimnisses vermittelt werden kann. 
Zusätzlich werden die sich Weiterbildenden, wo sie zeitlich 
von diesem innerbetrieblichen Angebot absorbiert werden, 
durch die Betriebsspezifizität des Bildungsangebotes wesent­
lich stärker als zuvor an den Betrieb gebunden. 

5. Zur politischen Problematik und zur lösbarkeit des Inte-
grationsproblems. 

Die Schwierigkeit der Einlösung der genannten Integrations­
forderungen für Curricula und Institutionen der beruflichen 
Erwachsenenbildung ist nun praktisch dadurch gegeben, daß 
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o die Interessen, die bei der Planung von Curricula berück­
sichtigt werden müssen, unterschiedliche Chancen ihrer 
Artikulation haben; sie sind unterschiedlich bewußt und 
verschieden mächtig organisiert; 

o eine grundsätzliche Bereitschaft der Vertreter verschiede­
ner Interessen, bei der Curriculum planung für die beruf­
liche Erwachsenenbildung vertrauensvoll zusammenzuwir­
ken, nicht - oder nur in unwichtigen Teilbereichen - vor­
handen zu sein scheint; 

o selbst dort, wo eine solche Kooperation möglich erscheint, 
die fachliche Kompetenz zur Durchführung von curriculum­
relevanten Situationsanalysen oft nicht vorhanden ist. 

Als Strategie zur Überwindung dieser Schwierigkeiten bietet 
sich unseres Erachtens die folgende an: 

o Schulung von Personen, die für die Curriculumkonstruk­
tion und Lehre in verschiedenen Bereichen der beruflichen 
Erwachsenenbildung verantwortlich sind, in den Methoden 
der Situationsanalyse und der Curriculumkonstruktion. 

o Verpflichtung der Träger von beruflicher Erwachsenen­
bildung, die Diskussion über die Curricula öffentlich zu 
führen, d. h. wenigstens in der Weise, daß jedermann sich 
über den Stand dieser Diskussion informieren kann. 

o Einrichtung eines Weiterbildungsinformationssystems, 
innerhalb dessen Forschungen stattfinden, die in erster 
Linie der Bedürfnisartikulation der potentiellen Weiter­
bildungsinteressenten auf der Basis von Situationsana­
lysen dienen. Weiterhin muß dieses Weiterbildungsinfor­
mationssystem einer ständigen kritischen Überprüfung der 
Frage dienen, in welcher Weise die jeweils vorhandenen 
Bildungsangebote den Bildungsbedürfnissen gerecht wer­
den, die auf der Grundlage solcher Situationsanalysen 
artikuliert werden . Diese ständige kritische Prüfung hat 

Gerd Aischner 

einer "rollenden Reform" der Curricula zu dienen, die das 
jeweils existierende System der beruflichen Erwachsenen­
bildung bestimmten Gruppen anbietet. Weiterhin muß 
innerhalb des Weiterbildungsinformationssystems ständig 
geprüft werden, welche institutionellen Bedingungen inner­
halb der Curriculumkonstruktion die Investition je höherer 
Rationalität verhindern. 

Erst ein solches Informationssystem, das seinerseits die Basis 
zur Schulung der "Curriculumkonstrukteure" liefert, wird 
konkrete Anhaltspunkte zur Begründung von Integrations­
forderungen liefern können, die eine echte Neuorientierung 
im Curriculumbereich implizieren. Bis zur Erstellung eines sol­
chen Informationssystems wird man Integrationsforderungen 
nur bildungstechnologisch begründen können: durch lern­
psychologische und betriebswirtschaftliche Untersuchungen 
der Frage, wie gegebene Curricula an ein gegebenes Vor­
wissen anschließen und wie, unter Berücksichtigung der zeit­
lichen und ökonomischen Belastung der potentiellen Weiter­
bildungsinteressenten, der verfügbaren Qualifikationsstruktur 
des pädagogischen Personals und der didaktischen und bil­
dungstechnologischen Möglichkeiten, die formale Effizienz 
des gegenwärtigen Systems der beruflichen Erwachsenen­
bildung gesteigert werden kann. Es darf jedoch kaum gehofft 
werden, daß hierdurch Bildungsbedürfnisse befriedigt werden 
und Zielgruppen erreicht werden können , die bisher nicht am 
Bildungsangebot partizipiert haben . 
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Die Emanzipation der beruflichen DV- Bildung 

Die berufliche Bildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung 
ist durch das Kurssystem der DV-Anlagen erzeugenden Indu­
strie geprägt. Durch eine Charakterisierung dieses Systems 
wird dargelegt, daß dessen Elemente prinzipiell nicht auf ge­
schlossene BIldungsgänge übertragbar sind. Es bedarf hier­
für der Entwicklung einer eigenen didaktischen Konzeption, 
für die Akzente gesetzt werden. 

1. Die Entwicklung der DV-Bildung 

Die berufliche Bildung der BRD auf dem Gebiet der Daten­
verarbeitung spielt sich im Spannungsfeld zwischen zwei 
Polen ab. Den einen Pol bilden Speziallehrgänge der DV-

Anlagen erzeugenden Industrie, den anderen die geschlosse­
nen betrieblichen und schulischen Ausbildungsgänge. 

Am Anfang der Entwicklung des DV-Bildungswesens standen 
die Ausbildungsmaßnahmen der Produzenten von DV-Anlagen 
(im folgenden kurz Herstellerkurse genannt). Diese Maßnah­
men haben, vom Veranstalter aus gesehen, Markterschlie­
ßungsfunktion. Sie bilden immer noch eine tragende Stütze 
im heutigen DV-Bildungswesen der BRD und vermitteln in 
Speziallehrgängen von ein- bis mehrwöchentlicher Dauer, die 
abgeschlossene Gebiete zum Gegenstand haben, gezieltes 
Fachwissen. Sie dienen neben firmen internen Zwecken der 
Schulung von Kundenpersonal. 

Anfänglich waren sie Bedingung si ne qua non des Absat­
zes von Computern, da zu deren Einsatz ganz neuartige Quali­
fikationsvoraussetzungen erfüllt sein mußten, die in ähnlicher 


